
     

Juniorkurs 

auf der Kiowa-Ranch 
 

HHaalllloo……  iihhrr  rreeiittbbeeggeeiisstteerrtteenn  KKiiddss  iinn  OOssttffrriieessllaanndd!!    

Habt ihr nicht mal Lust euer Wissen zu prüfen und Neues über eure 

Pferde zu lernen? 

Ihr wisst bestimmt schon jede Menge, aber je mehr ihr lernt desto 

besser versteht ihr eure Ponies und Pferde und könnt ihnen noch viele 

tolle Dinge beibringen und die dicksten Freunde werden!  

An diesem Wochenende möchten wir gemeinsam Neues kennenlernen, 

miteinander Spaß haben und Zeit mit den Pferden und Ponys verbringen! 

 
Termine: Mi. 06.07.2017 und Fr. 7.7-Sa.8.7.2017 

Und am Mo. 10.07.2017 ist die Prüfung! 

Veranstaltungsort: Kiowa-Ranch, Ilse Janssen, Niewerthstraße 23, 26487 Blomberg 

Voraussetzung Der Juniorkurs erfolgt mit eigenem Pferd! Sicherer Umgang und Kenntnisse über die 

mitgebrachten Ponys /Pferde sind Voraussetzung. 

Während der Veranstaltung können die Kinder/ Jugendlichen in Absprache mit der 

Ansprechpartner sich auf dem Veranstaltungsort ohne Erziehungsberechtigen bewegen, 

über Besonderheiten (Krankheiten, Verhalten etc.) sind die ansprechpartnerinnen vorher 

zu unterrichten, eine telefonische Erreichbarkeit ist notwendig!  

Bei Gefährdung des eigenen Wohles und der Tiere behält sich das Organistationsteam 

das Recht vor den/die Teilnehmer/in von der Veranstaltung auszuschließen. 

Unterbringung Pferd: Leihpferde nur in Absprache mit dem Organisationteam!  

Die Teilnahme mit den Kiowa Ponys werden im Vorfeld mit Ilse Janssen besprochen! 

Material für einen eigenen Paddock sowie Wassereimer und Futter sind selbst 

mitzubringen! Den Aufbau gestalten die Teilnehmer auf zugewiesener Fläche selbst! 

Wasser und Heu ist vorhanden!  

KOSTEN PFERD: (zu entrichten separat vor Ort bei Ankunft an Ilse Janssen) 

Paddockbox ohne Heu/Tag 5,-€, Paddockbox mit Heu/Tag 7,50€ (Übernachtungen für 

Gastpferde sind möglich!) 

Zzgl. Einen einmalige 20,-€ Paddockpfand (diese erhalten TN nach ordnungsgemäßer 

Abreise zurück!)  

 

Wichtig: die Lebend-Nummern eurer Pferde benötigen wir mit Anmeldschluss zum 

22.06.2017! 

Verpflegung Kids Die Verpflegung wird von Ilse Janssen vor Ort gestellt! Getränke selbst mitbringen! 



Zeitplan: Anreise Mi. ab 8:45 Uhr, mit Gastpferd ab 8.00 Uhr 

Mi. + Fr. + Sa. Beginnen wir um 9:00, die Tage enden gegen ca. 15:00 Uhr.  

Am Montag Vormittag findet dann die Prüfung statt! Es gibt keine Prüfungspflicht! 

Prüfungsbeginn wird Im Verlauf des Kurses bekannt gegeben!  

Mindestalter  Junior1 ab 8Jahre, Junior2 ab 10 Jahre, Junior3 ab 12 Jahre  

Teilnehmerzahl: mind. 4, maximal 10 Teilnehmer/innen  

APRO Die Teilnehmer sind verpflichtet ihre Pferde mit Gebiss, Handschuhe und Helm zu 

führen und zu reiten! 

Kosten: 25,-€ für Jugendliche plus 10,-€ Vfd Nichtmitglieder (Bearbeitung) 

incl. Prüfungsgebühr  

  

 

 

Für den J1 bis zum J3 werden die Kursinhalt umfangreicher  

(siehe APRO/Altersstufen): 

 Grundsätze und Sicherheit im Umgang mit Pferden 

 Verhalten bei unkontrollierbarem Pferd 

 Annähern an Pferde, Einfangen, Aufhalftern 

 Führen von Pferden,  

 Anbinden des Pferdes im Stall beziehungsweise am Putzplatz 

 Putzen des Pferdes; Pferdepflege vor und nach dem Reiten 

 Pferdekunde: Körperbau, Farben, Grundwissen über Verhalten 

 Hufreinigung, Kontrolle und Pflege 

 Kennenlernen von Fütterung und Tränken 

 Satteln und Zäumen des Pferdes 

 Verhalten in der Reitbahn (Regeln, Figuren) 

 Aufsitzen und Absitzen 

 Sitz des Reiters, Sitzübungen und Sitzschulung 

 Hilfengebung 

 Straßenverkehrsregeln 

 Geländeritt 

 

In der Prüfung ist mindestens zu zeigen: 

• Im Schritt ganze Bahn, Schlangenlinie und Zirkel 

• Im Trab ganze Bahn wecheln, Tetenwechsel 

Galopp ganze Bahn 

 

Die Übung ist auf der linken und rechten Hand auszuführen. 

Stufe I der Juniorprüfungen kann gegebenenfalls durch einen Helfer geführt 

werden. 

 

 

 

 

 



Veranstalter: VFD LV Niedersachsen und Bremen e.V. 

Organisator: VFD BzV Ostfriesland 

Ansprechpartner: 

 

Ilse Janssen, Handy 01741468262 

Nadine Fourmont, Handy 0160-93446545 

N.Fourmont@gmx.de 

Prüfung: Die Prüfung findet am Wochenende So. 09.07.2017 statt! 

Kursleitung: Nadine Fourmont, www.hpr-ostfriesland.de 

ÜL- Basis Reiten und heilpädagogische Reittherapeutin  

Nennschluss: 

 

Do. 22.06.2017 Teilnehmerplätze werden vergeben nach Eingang der Nennung. 

Nur das angehängte Nennformular (inkl. Eingang der Teilnehmergebühren auf dem 

angegebenen Konto) wird anerkannt mit kompletten schriftlichen Angaben und 

unterschriebener Veranstaltungsbedingung sowie Prüfungsanmeldung plus Junior-

Formular!) 

Nennungen an: 

 

Nadine Fourmont, Erlenweg 6a, 26789 Leer 

N.Fourmont@gmx.de 

Teilnehmer- 

gebühren an: 

 

 

Bankverbindung: Tanja Michel, 

DKB, IBAN:DE 40120300001020480735, BIC: BYLADEM1001 

Stichwort: „Name + Juniorkurs 2017“ 
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zur Veranstaltung:           . 

am:      in:         . 

 

Teilnehmer  O Reiter 

Name:                                                                       Geb.-Datum:     

Straße und Hausnr.:                                                 

PLZ und Ort:                                                                                                        

Tel.:                                             E-Mail:                                                     

VFD-Mitgl. im Bezirksverband:                                  Mitgl. Nr:                          

 (nur für Jugendliche):  
Für die Dauer der Veranstaltung übernimmt die Aufsichtspflicht (Name): 

                                                     

Bemerkungen:                                                      

 

Pferd (e): 

Name:                                                          Rasse:                                             

Lebens-Nr.:       ggf. Chip-Nr:       

Alter:        Stockmaß:             Geschlecht:            

Landkreis(kreisfreie Stadt), in dem das Pferd beheimatet ist:      

Besitzer, falls abweichend von Reiter mit Adresse: 

.                                                                                                                             

O Das Startgeld von                  €uro habe ich überwiesen  

                                                         
 
Mit meiner Unterschrift bestätige ich die Richtigkeit der Angaben. Die Teilnahme erfolgt auf eigene 
Gefahr, Jugendliche dürfen nur in Begleitung eines Erwachsenen teilnehmen. 
Ich habe die allgemeinen Veranstaltungsbedingungen (2. Seite) gelesen, verstanden und erkläre mich 
mit ihnen einverstanden. 

 
 
                                                                                                                                         
Ort, Datum                                          Unterschrift (bei Minderjährigen der  
                                                                        Erziehungsberechtigte) 
 
 
 
Bitte die anliegenden allgemeinen Veranstaltungsbedingungen der VFD Niedersachsen und Bremen lesen 

und unterschreiben, nur dann ist die Nennung gültig 

 
 

Nennformular 
 



Allgemeine Veranstaltungsbedingungen der  
VFD Niedersachsen und Bremen e.V. 
 

1. Die Teilnahme erfolgt auf eigenes Risiko. Die Reiter/Fahrer und Pferdebesitzer 

tragen die volle Verantwortung für die Gesunderhaltung ihrer Pferde. 

2. Reiter/Fahrer und Pferdebesitzer haften uneingeschränkt nach § 833 BGB. Für jedes teilnehmende Pferd muss während der 

Veranstaltung eine Tierhalter-Haftpflichtversicherung bestehen. Über die Dauer der Veranstaltung bleibt der 

Reiter/Fahrer/Besitzer des Pferdes Tierhüter im Sinne des § 834 BGB. 

3. Der Teilnehmer stellt den Veranstalter von allen Ansprüchen aus Sach- und Vermögensschäden frei, sofern diese nicht 

durch vorsätzliches oder grob fahrlässiges Handeln des Veranstalters oder seiner Hilfspersonen entstanden sind. Die 

Reiter/Fahrer/Pferdebesitzer tragen für sich und ihre Pferde die alleinige Verantwortung und haben den Veranstalter von 

eventuellen Ersatzansprüchen Dritter freizuhalten, die durch sie, ihre Pferde oder ihre Helfer ausgelöst werden. 

4. Die Reiter/Fahrer sind dem Tier- u. Naturschutzgesetz verpflichtet und beachten die geltenden Gesetze (Natur-, Tierschutz-, 

Wald- u. Landschaftspflegegesetz, STVO usw.). 

5. Die Pferde müssen seuchenfrei sein und aus einem seuchenfreien Stall kommen. Es dürfen nur Tiere teilnehmen, die 

gesund und frei von ansteckenden Krankheiten sind. In Zweifelsfällen kann auf Kosten des Teilnehmers ein Tierarzt zu Rate 

gezogen werden. 

6. Zugelassen sind Pferde und Ponys deren Gesundheit, Kondition und Ausbildungsstand den Anforderungen der 

Veranstaltung entsprechen. Die teilnehmenden Pferde/Ponys müssen, wenn in der Ausschreibung nichts anderes genannt, 

mindestens 4-jährig sein. Laktierende Stuten dürfen nicht teilnehmen, Hengste, Handpferde und Hunde nur nach 

Absprache.  

7. Die Ausrüstung von Pferd und Reiter/Fahrer kann beliebig gewählt werden, muss aber zweckentsprechend und 

verkehrssicher sein. Atembeengende Zäumung ist nicht erlaubt, der Missbrauch von Sporen und/oder Gerte führt zum 

Ausschluss. Als Hilfszügel beim Reiten ist lediglich das laufende Ringmartingal erlaubt. 

8. Dem Veranstalter ist es vorbehalten, ein Pferd wegen nicht passender Ausrüstung, mangelnder Kontrolle durch den 

Teilnehmer oder gesundheitlicher Risiken für sich oder andere Teilnehmer von der Veranstaltung auszuschließen. Im Zweifel 

entscheidet ein Tierarzt auf Kosten des Teilnehmers. 

9. Kinder und Jugendliche dürfen nur unter Aufsicht eines Erziehungsberechtigten oder einer von ihm beauftragten volljährigen 

Person an der Veranstaltung teilnehmen. Der Erwachsene übernimmt die Aufsichtspflicht gemäß § 832 BGB für die 

gesamte Dauer der Veranstaltung. Ausnahmen hiervon regelt die Ausschreibung. Bei Jugendlichen unter 18 Jahren muss 

das Einverständnis eines Erziehungsberechtigten bei der Anmeldung vorliegen.  

10. Jeder Reiter sollte einen Helm tragen. Wer ohne Reithelm reitet, übernimmt die volle Verantwortung für sämtliche daraus 

resultierende Folgen eines möglichen Unfalls. Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren müssen bei Veranstaltungen mit 

Pferd eine Schutzkappe nach DIN-Norm tragen.  

11. Den Anweisungen des Veranstalters oder seiner bestellten Helfer ist Folge zu leisten. 

12. Der Veranstalter ist berechtigt, einen Teilnehmer nach erfolgloser Abmahnung mit sofortiger Wirkung von einer 

Veranstaltung auszuschließen (Platzverweis). Zu den Einzelheiten wird auf die Satzung des Bundesverbandes der VFD §7 

und die Strafordnung des Bundesverbandes der VFD (StrafOBV) verwiesen. 

13. Nennungen müssen auf dem vorgesehenen Formular bis Nennungsschluss (Poststempel) eingehen. Es werden nur 

Nennungen mit gleichzeitiger Zahlung des Nenn- bzw. Startgeldes bzw. der in der Ausschreibung genannten Anzahlung 

entgegengenommen. Das Nenngeld ist per Überweisung mit Angabe der Veranstaltung und des Teilnehmers auf das in der 

Ausschreibung genannte Konto zu zahlen. 

14. Bei Rücktritt nach Anmeldeschluss wird die Anzahlung nicht zurückerstattet, kann jedoch auf einen von ihm benannten 

Ersatzteilnehmer übertragen werden. Näheres dazu (z.B. weitere Kosten) regeln die in der Ausschreibung genannten 

speziellen Veranstaltungsbedingungen. 

15. Der Veranstalter behält sich das Recht vor, die Veranstaltung ausfallen zu lassen, in diesem Fall werden die Anzahlungen 

zurückerstattet. 

16. Mit meiner Unterschrift erkläre ich ausdrücklich, dass ich im Jahr der Veranstaltung kein bezahlter Sportler im Sinne des §67a 

Abs. 3 Abgabeordnung (AO) bin. Mir ist bekannt, dass ich andernfalls nicht teilnahmeberechtigt wäre. 

17. Ich bin damit einverstanden, dass auf dieser Veranstaltung von mir oder meinen Begleitern gemachtes Foto- und 

Filmmaterial eventuell veröffentlicht wird.  

18. Mit meiner Unterschrift stimme ich der Speicherung, Bearbeitung, Verarbeitung und Übermittlung meiner mit dieser 

Nennung erhobenen personenbezogenen Daten im Rahmen der Erfüllung der Aufgaben und Zwecke des Vereins zu. Daten 

meiner Nennung können zum Zwecke des Seuchenschutzes an das Veterinäramt / LAVES übermittelt werden. 

19. Änderungen oder Ergänzungen dieser Teilnahmebedingungen bedürfen der Schriftform, die Ausschreibung der 

Veranstaltung beinhaltet die speziellen Veranstaltungsbedingungen. 

20. Sollte eine der vorstehenden Regelungen unwirksam sein, so berührt dies nicht die Wirksamkeit der übrigen Regelungen. 

 

Mit meiner Unterschrift bestätige ich, dass ich die auf dieser Seite aufgeführten allgemeinen sowie die in der Ausschreibung 

genannten speziellen Veranstaltungsbedingungen gelesen, verstanden und angenommen habe. 

 

                      . 
Ort, Datum      Unterschrift (bei Minderjährigen des Erziehungsberechtigten) 

 


